
Zeitschrift: Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte

Herausgeber: Staatsarchiv Graubünden

Band: 34 (2017)

Artikel: Fürsorgerische Zwangsmassnahmen : Anstaltsversorgungen,
Fremdplatzierungen und Entmündigungen in Graubünden im 19. und
20. Jahrhundert

Autor: Rietmann, Tanja

Kapitel: 8: Verordnungen über die Pflegekinder und Kinderheime Mitte der
1950er-Jahre

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-939155

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-939155
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


8 Verordnungen über die Pflegekinder und Kinderheime
Mitte der 1950er-Jahre

In Graubünden bestand wie in der ganzen Schweiz
eine heterogene Anstalts- und Heimlandschaft.
Auffallend war die grosse Zahl an
Kindererholungsheimen, die im Kur- und Ferienkanton
Graubünden existierten. In diesem Kapitel wird auf die
Fremdplatzierung von Kindern in Heimen und in

Pflegefamilien eingegangen, wie sie bereits in

Kapitel 6 Thema war. Der Fokus liegt auf der wichtigen

Entwicklung Mitte der 1950er-Jahre, als
zunächst die Verordnung über die Kinderheime
erlassen wurde, dicht gefolgt von der Verordnung
über die Pflegekinder. Beide traten im Laufe des
Jahres 1955 in Kraft. Damit verstärkte der Kanton
seine Aufsicht über die fremdplatzierten Kinder,

was andere Kantone im Laufe des 20. Jahrhunderts

ebenso taten.513 Gravierende Mängel in der
Obhutspraxis waren vielerorts seit Jahren beklagt
worden.

8.1 Zäher Anlauf: «Nirgends eine
spezielle Pflegekinderaufsicht»

Mit dem eidgenössischen Tuberkulosegesetz von
1928 wurden erstmals auf eidgenössischer Ebene

Bestimmungen zur Kontrolle von Pflegeplätzen
von Kindern erlassen. Diese regelten das
Pflegekinderwesen jedoch nur in Ansätzen und waren
vor allem auf Massnahmen zur Bekämpfung der
Tuberkulose hin ausgerichtet. Haushaltungen
beispielsweise, in die Kinder fremdplatziert wurden,

mussten auf eine mögliche Ansteckungsgefahr
hin überprüft werden.514 In Ergänzung zum

Tuberkulosegesetz regelte die Bündner
Vollziehungsverordnung vom 22. November 1933, wie
in Graubünden Bewilligungen zur Aufnahme von
Pflegekindern erteilt und wie die Kinder
beaufsichtigt werden sollten.515 In Übereinstimmung
mit den eidgenössischen Vorgaben galten diejenigen

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr
als Pflegekinder, die zur Pflege oder Erziehung
bei anderen Personen als den Eltern untergebracht

waren.516 Um ein Pflegekind aufnehmen
zu können, war gemäss der Verordnung von 1933
eine Bewilligung notwendig. Für deren Erteilung
war der Schularzt am Pflegeort des Kindes
zuständig.517 Hierzu bestimmte Artikel 37: «Seitens
des Schularztes darf die Bewilligung nur erteilt
werden, wenn die gesundheitlichen Verhältnisse
der ein Pflegekind aufnehmenden Familie oder
Einzelperson gut und deren Wohnungsverhältnisse

so geordnet sind, dass keine Gefahr der
Ansteckung durch Tuberkulose besteht. Die
Pflegefamilie muss ferner Gewähr bieten für eine
gute Erziehung und hinlängliche Ernährung und
Bekleidung der Pflegekinder.»518 Verantwortlich
für die Aufsicht über die Kinder und die Pflegeplätze

waren die Gemeinden. Gemäss den
Vorgaben der Verordnung von 1933 hatten sie «den
Gesundheitszustand, die Wohnungs- und
Verpflegungsverhältnisse der Pflegekinder und der
Pflegefamilien diskret zu überwachen und
einzuschreiten, wenn die Voraussetzungen, unter
welchen die Erteilung der Bewilligung erfolgt ist,
nicht mehr zutreffen».519

513 Lengwiler et al., Bestandsaufnahme (2013), S. 28-29
und 36-37; Leuenberger/Seglias, Geprägt (2015), S. 515 Tuberkuloseverordnung 1933.
97-119. 616 Tuberkuloseverordnung 1933, Art. 35.

514 BG betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose 617 A. a. 0., Art. 35 und 36.

vom 13. Juni 1928 (SR 818.102), in Kraft seit dem 1. 518 A. a. O., Art. 37.
Jan. 1929. 619 A. a. 0„ Art. 38.
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Zur Anzahl fremdplatzierter Kinder in Graubünden

Eine Umfrage des Sanitätsdepartements 1935 ergab, dass in 97 der insgesamt 221 Bündner
Gemeinden Pfiegekinderverhältnisse bestanden.520 Gemäss diesen Rückmeldungen zählte der Kanton

478 Pflegekinder. Von diesen lebten 410 Kinder (86 Prozent) in Pflegefamilien und 68 Kinder
(14 Prozent) in einem Heim oder in einer Anstalt.521 Mit knapp 90 Prozent befand sich also die

überwiegende Mehrheit der Kinder in Pflege bei einer Familie. In diesem Zusammenhang muss
angemerkt werden, dass in der Umfrage von 1935 mehr als die Hälfte der Gemeinden (117 an der
Zahl) angegeben hatte, dass bei ihnen keine Pflegekinder wohnen würden; sieben Gemeinden
hatten den Fragebogen nicht beantwortet. Es ist also davon auszugehen, dass die Gesamtzahl an

Pflegekindern deutlich höher als die hier angegebene lag.522 Gemäss Schätzungen der aktuellen
Forschung wuchsen im Verlaufe des 20. Jahrhunderts bis zu fünf Prozent aller unter 14-jährigen
Kinder ausserhalb der Herkunftsfamilie auf.523 Dies würde für den Kanton Graubünden für das Jahr
1930 absolut 1500 Kinder entsprochen haben.

Der Grund, weswegen so viele Gemeinden in der Umfrage von 1935 angegeben hatten, bei
ihnen würden keine Pflegekinder leben, dürfte unter anderem darin gelegen haben, dass die
Gemeinden nicht über alle Pfiegekinderverhältnisse auf ihrem Gebiet informiert waren. Auch dürften
Unklarheiten darüber bestanden haben, welche Kinder überhaupt unter den Begriff des «Pflegekindes»

fielen. Dies erklärt sich unter anderem dadurch, dass viele Kinder auf private Initiative
und innerhalb der eigenen Verwandtschaft platziert wurden. Emma Wildberger stellte in ihrer
Untersuchung 1944/46 in den drei Bündner Kreisen Schams, Thusis und Domleschg fest, dass die
«meisten» Pflegefamilien gar nicht zu wissen schienen, dass «gesetzliche Vorschriften über die
Unterbringung von Pflegekindern» existierten. In keinem der Pflegeverhältnisse dieser drei Kreise
sei eine Bewilligung zur Aufnahme eines Pflegekindes beantragt und entsprechend nicht erteilt
worden, wie dies den Vorschriften von 1933 eigentlich entsprochen hätte. «Die Nichtbefolgung
dieser Vorschrift machte auch die Bestimmung illusorisch, wonach die Gemeindebehörde von
jeder erteilten Bewilligung dem Bezirksarzt Mitteilung zu machen hat.»524 Für ihr Untersuchungsgebiet

stellte Wildberger weiter fest, dass drei Viertel der in Pflegefamilien untergebrachten Kindern

von den leiblichen Eltern dorthin platziert worden waren.525

Damit wird ein Befund bestätigt, der auch für andere Gebiete der Schweiz gültig war: Der Anteil

der Kinder, die aus armutsbedingten Gründen von den eigenen Eltern fremdplatziert wurden,
lag gegenüber dem Anteil der Kinder, die von Behörden oder Vereinen platziert wurden, deutlich
höher.526 Zu den Pflegeeltern in Mittelbünden bemerkte Wildberger, dass diese «zum grössten Teil

einfache Bauersleute» seien. Oftmals würden Eltern ein Kind den Grosseltern überlassen, «damit

620 Wildberger Emmi, Das Pflegekinderwesen im Kanton Graubünden mit besonderer Berücksichtigung der Verhält¬
nisse in den Kreisen Schams, Thusis und Domleschg, Zürich 1944/46 (unpubl. Diplomarbeit Soziale Frauenschule
Zürich), S. 8.

521 Dieses Bündner Stichjahr bestätigt gesamtschweizerische Befunde, die von einem Anteil von 65 bis 80 Prozent
an Kindern, die bei Pflegefamilien aufwuchsen, und einem Anteil von 20 bis 35 Prozent an Kindern, die in Heimen
untergebracht waren, ausgehen. Vgl. Lengwiler et al., Bestandsaufnahme (2013), S. 14 mit entsprechenden
Literaturverweisen.

522 Für die späten 1950er-, die 1960er- und 1970er-Jahre finden sich Angaben zur Anzahl Pflegekinder in den Landes¬
berichten. Gemäss den gesetzlichen Vorschriften der Pflegekinderverordnung galten nun nicht mehr nur die Kinder
bis zum vollendeten 14., sondern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr als Pflegekinder. Die Zahl der Pflegekinder
lag in diesen drei Nachkriegsjahrzehnten durchschnittlich bei knapp 600. Darin nicht enthalten sind die Pflegekinder
in der Stadt Chur.

523 Lengwiler et al., Bestandsaufnahme (2013), S. 3 und 14; Leuenberger/Seglias, Geprägt fürs Leben (2015), S. 11.

Mit Blick auf das gesamte 20. Jahrhundert geht die Forschung für die Schweiz von mehreren 100 000 Kindern aus.
624 Wildberger, Pflegekinderwesen (1944/46), S. 21.
625 A. a. 0., S. 19.
526 Guggisberg Ernst, Pflegekinder. Die Deutschschweizer Armenerziehungsvereine 1848-1965, Baden 2016, S. 54

und 477; Leuenberger/Seglias, Geprägt fürs Leben (2015), S. 58.
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dieselben sich nicht einsam fühlen, oder damit das Kind ihnen kleine Handreichungen leiste. Oft
nehmen Grosseltern oder Verwandte bei Krankheit oder momentaner Überlastung der Mutter
ein Kind nur vorübergehend auf, dann gewöhnen sich beide Teile aneinander und so ergibt sich
eigentlich ohne Absicht ein Pflegekinderverhältnis».527 Ohne auf die Ausführungen Wildbergers an
dieser Stelle genauer einzugehen, verdeutlichen sie dennoch, dass nackte statistische Zahlen, wie
Angaben zur Anzahl der Pflegekinder, differenziert betrachtet werden müssen und keinesfalls mit
Zahlen zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen gleichgesetzt werden dürfen.

627 Wildberger, Pflegekinderwesen (1944/46), S. 21.

Die Bewilligungs- und Kontrollvorschriften von
1933 zum Pflegekinderwesen wurden in rudimentärer

Form umgesetzt. Die kantonale Umfrage
des Sanitätsdepartements von 1935 ergab, dass

lediglich in sechs Gemeinden des Kantons eine
Pflegekinderkontrolle ausgeübt wurde.528 Wie
diese organisiert war, lässt sich aufgrund der
konsultierten Quellen nicht rekonstruieren. Es darf
aber vermutet werden, dass auch diese Aufsicht
relativ beschränkt funktionierte. Eine Botschaft
des Kleinen Rates von 1943 hielt rückblickend
fest, dass «nirgends eine spezielle Pflegekinderaufsicht

bestund».529 Die Gemeinden waren also
in der überwiegenden Mehrheit der ihnen durch
die Verordnung von 1933 zugewiesenen Aufgabe,

das Pflegekinderwesen zu beaufsichtigen,
nicht nachgekommen. Um diesem Missstand zu

begegnen, kontaktierte der Kanton nach der
Erhebung von 1935 die Stiftung Pro Juventute und

übertrug ihr die Aufgabe, die Pflegekinderaufsicht
in all jenen Gemeinden zu übernehmen, die nicht
im Stande waren, eine solche selbst zu leisten.530

«Die Überwachung der Pflegekinder im Sinne
von Art. 38 der kant. Vollziehungsverordnung
zum eidg. Tuberkulosegesetz wird, sofern die
Gemeinden diese nicht selbst regeln, der Stiftung
Pro Juventute in Verbindung mit dem kantonalen
Fürsorgeamt übertragen.»531 Mit einem Reglement

vom 19. Mai 1939 formalisierte der Kleine
Rat die Zusammenarbeit mit der Pro Juventute.532

Zugleich bezeichnete er das 1920 eingerichtete
kantonale Fürsorgeamt als Zentralstelle der
Pflegekinderfürsorge.533 Nach Erlass des Reglements
von 1939 erklärten elf Gemeinden, dass sie die
Pflegekinderaufsicht selber organisieren und diese

nicht der Pro Juventute übertragen wollten.
Diese Gemeinden wurden ersucht, dem kantonalen

Fürsorgeamt einen Bericht über die Durchführung

der Pflegekinderaufsicht zu erstatten. Dieser
Anweisung seien die Kommunen jedoch nie
nachgekommen, wie Wildberger in ihrer Studie von
1944/46 festhielt.534

528 Wildberger, Pflegekinderwesen (1944/46), S. 8.
629 Verordnung des Grossen Rates über die Organisation

des kantonalen Fürsorgewesens, in: Botschaften des
Kleinen Rates, 1943, S. 246.

530 A. a. 0. - Auch in anderen Kantonen wurde die Pflege¬
kinderaufsicht privaten Organisationen wie
Armenerziehungsvereinen oder dem Seraphischen Liebeswerk
übertragen. Vgl. hierzu Leuenberger/Seglias, Geprägt
fürs Leben (2015), S. 267.

531 Reglement betreffend die Überwachung der Pflegekin¬
der durch die Stiftung Pro Juventute, vom Kleinen Rat
des Kantons Graubünden erlassen am 19. Mai 1939, in:

Amtsblatt des Kantons Graubünden, 1939, S. 482.
632 Reglement betreffend die Überwachung der Pflegekin¬

der durch die Stiftung Pro Juventute (1939), S. 482.
533 Wildberger, Pflegekinderwesen (1944/46), S. 8-9.
534 A. a. 0„ S. 9.
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Die Bündner Sektion des Seraphischen Liebeswerks:
Im Dienst für das «verwahrloste» Kind, den Katholizismus und den Staat

Private Organisationen wie die Stiftung Pro Juventute, Armenerziehungsvereine oder das Seraphische

Liebeswerk, die sich zum Ziel setzten, armen, «verwahrlosten» und «gefährdeten» Kindern
zu helfen, bestanden im 20. Jahrhundert in grosser Zahl.535 Sie fügten sich in das schweizerische

Milizsystem ein, das öffentlich-soziale Aufgaben nicht allein der Verantwortung des Staates,
sondern auch der Zivilgesellschaft übertrug. Die Bündner Sektion des Seraphischen Liebeswerks
wurde im Jahr 1897 gegründet. Das Liebeswerk war ursprünglich ein deutscher Verein, die erste
Schweizer Sektion wurde 1889 in St. Gallen gegründet.536 Als katholisch-karitatives Kinderhilfs-
werk setzte es sich zum Ziel, einen Teil zur Lösung der sozialen Probleme beizutragen, indem es
«arme, verwahrloste» Kinder in Pflegefamilien und in katholische Heime vermittelte, Ferienaufenthalte

ermöglichte oder Kinder in Familien, die als unbescholten galten, unterstützte. Auch einige
Kinder der Familie D.-U., die in Kapitel 5 behandelt wurde, wurden vom Seraphischen Liebeswerk
in Pflegefamilien und Heime vermittelt. Im Weiteren übernahmen Mitglieder der Vereinsleitung
Vormundschaften und Patronate oder vermittelten vereinzelt Adoptionen. Die Kinderhilfswerke
finanzierten sich durch jährliche Mitgliederbeiträge der Vereinsmitglieder. Das Bündner Liebeswerk
zählte beispielsweise 1922 über 1500 Mitglieder. Zusätzlich finanzierte es sich durch Spenden
oder Verkaufsaktionen.537

Die soziale Rettung der Kinder beinhaltete immer auch eine religiöse Komponente: Die Kinder
sollten im katholischen Glauben bestärkt werden, wodurch auch die katholische Gemeinschaft
der Schweiz gestärkt werden sollte. Über ihre Kinder- und Jugendhilfe schufen die Liebeswerke
in der Tradition der Caritas ein Bindeglied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Mittels der
Mitgliedschaft im Verein tat man Gutes im Sinne Gottes. Die Aufnahme eines Kindes bedeutete
gar, das «Wort des lieben Heilands zu beherzigen: <Wer eines dieser Kleinen in meinem Namen
aufnimmt, der nimmt mich auf>.»538 Im Gegenzug wurden für die Vereinsmitglieder Messen gelesen

und die «unterstützten und geretteten Kinder» beteten für sie. Die Bündner Vereinsstatuten,
die noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts galten, sahen vor, dass Mitglieder beim Eintritt
in den Verein sowie an Festtagen wie Weihnachten oder Ostern jeweils einen «vollkommenen
Ablass» erhielten.539

In den ersten 25 Jahren seines Bestehens habe das Bündner Hilfswerk, so ist in der Jubiläumsschrift

1922 zu lesen, 329 Schützlinge «versorgen» können.540 Die meisten dieser Kinder wurden
an Privatfamilien vermittelt, einige in Heime gegeben. Sie wurden dem Seraphischen Liebeswerk
einerseits von den Gemeinden, Vormundschaftsbehörden oder kantonalen Fürsorgestellen
zugewiesen, andererseits durch Ärztinnen und Ärzte, Spitäler, Pfarrämter oder Privatpersonen.541 Im
StAGR befindet sich ein Verzeichnis von Kindern, die vom Bündner Seraphischen Liebeswerk
platziert wurden.542 Hierin finden sich einzelne Vermerke, die zeigen, dass auf Mütter bisweilen
Druck ausgeübt wurde, damit sie ein Kind weggaben. So zum Beispiel im Fall einer ledigen Mutter,
die wegen einer Tuberkuloseerkrankung in Arosa zur Kur war, während ihr dreijähriges Kind sich
im Kinderheim Chur befand. Die Heimatgemeinde wünsche, so hielt das Seraphische Liebeswerk

536 Zu den Armenerziehungsvereinen vgl. Guggisberg, Pflegekinder (2016).
536 Zur Tätigkeit verschiedener Schweizer Sektionen des Seraphischen Liebeswerks vgl. Leuenberger/Seglias, Geprägt

fürs Leben (2015), S. 263-276; zur Zusammenarbeit des Bündner Seraphischen Liebeswerks mit dem «Hilfswerk
für die Kinder der Landstrasse» der Pro Juventute Galle/Meier, Menschen (2009), S. 39

637 Seraphisches Liebeswerk Graubünden, 100 Jahre Seraphisches Liebeswerk Graubünden, 1896-1996. Kinder- und
Jugendhilfe, [Domat/Ems] 1996, S. 13-31.

538 Seraphisches Liebeswerk Graubünden, 100 Jahre (1996), S. 49.
539 A. a. 0„ S. 12.
540 A. a. 0„ S. 5.
541 A. a. 0„ S. 57.
542 StAGR 2013/071.
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fest, eine «Familienplatzierung» für das Kind, was jedoch bei der «zähen Bindung, die zwischen
Mutter & Kind besteht, kaum möglich sein dürfte». Das Werk unterstütze das Kind mit «Fr. 15-
pro Monat direkt ins Heim». Einige Einträge später, im Jahr 1952, wurde schliesslich vermerkt, es
sei «endlich [gelungen], von d. Mutter einen vollen Verzicht zu erhalten (war nicht schwer) & wir
überbringen das Kind am 20. Okt. [19]52 dem kinderlosen Ehepaar P.-Sch. in T. in Gratisdauerpfle-
ge zw[ecks] Adoption».543

643 Ebd.

Durch die Zusammenarbeit mit der Pro Juven-
tute bei der Pflegekinderaufsicht seien, so hielt
der Kleine Rat in seiner Botschaft von 1943 fest,
in der Folge zwar eine «ganze Reihe von Fällen

gesundheitlicher und sittlicher Gefährdung von
Pflegekindern aufgedeckt» worden und es habe
die «Durchführung der erforderlichen
Schutzmassnahmen» veranlasst werden können.544

Dennoch führte auch die Lösung mit der Pro Ju-
ventute letztlich «nicht zu einem befriedigenden
Resultat». Die Regierung musste 1943 konstatieren,

dass die Pflegekinderaufsicht «noch immer
nicht richtig funktioniert».545 Die Pro Juventute
habe sich zwar «alle Mühe gegeben, die Aufgabe

bestmöglichst zu erfüllen», doch die Meldung
der bestehenden Pflegeplätze durch die Gemeinden

- eine Grundvoraussetzung, um überhaupt
eine Aufsicht ausüben zu können - würde nicht
funktionieren. Dies hänge «ursächlich mit der
komplizierten Regelung, aber auch wieder mit
der Überlastung des kantonalen Fürsorgeamts»
zusammen.546 Rückblickend hiess es, die Abmachung

mit der Pro Juventute sei «eher als
vorübergehende Regelung» gedacht gewesen und
die Zusammenarbeit sei denn auch zu Beginn der
1940er-Jahre wieder «in Stillstand» geraten.547
Die Kooperation des Kantons mit der Stiftung Pro

Juventute im Bereich der Pflegekinderaufsicht
dauerte also nur wenige Jahre (von 1939 bis 1943)

544 Verordnung des Grossen Rates über die Organisation
des kantonalen Fürsorgewesens, in: Botschaften des
Kleinen Rates, 1943, S. 247. - Der Pro Juventute wurde
die Aufsicht über 346 Pflegekinder anvertraut.

645 Verordnung des Grossen Rates über die Organisation
des kantonalen Fürsorgewesens (1943), S. 247; Wild-
berger, Pflegekinderwesen (1944/46), S. 9.

546 Verordnung des Grossen Rates über die Organisation
des kantonalen Fürsorgewesens (1943), S. 247; Wild-
berger, Pflegekinderwesen (1944/46), S. 21.

547 LB 1943, S. 108.

und dürfte während dieser Zeitspanne - trotz der
erwähnten Gefährdungsmeldungen - wenig
umfassend gewesen sein.

Mit der Reorganisation und Erweiterung der
kantonalen Fürsorgedienststelle 1943 wurde
schliesslich die Pflegekinderaufsicht den kantonalen

Fürsorgeorganen übertragen.548 Dies brachte
es mit sich, dass die Pflegekinderaufsicht «von
Grund auf neu organisiert» werden musste.549
Doch bis eine solche Reorganisation tatsächlich
umgesetzt wurde, dauerte es in der Folge noch
einmal über zehn Jahre. Das kantonale Fürsorgeamt

und die Bezirksfürsorgestellen hatten sich -
wie sie selbst angaben - zunächst einer Fülle
anderer Tätigkeiten zuzuwenden. Aufgaben wie
die Tuberkulosefürsorge oder die Fürsorge für
Alkoholkranke standen im Vordergrund. Auch die
Kriegsnothilfe nahm während der Zeit des Zweiten
Weltkriegs Ressourcen in Anspruch. Der kantonale

Fürsorgedienst war an der Organisation dieser
Hilfe beteiligt, in deren Rahmen beispielsweise
Heizmaterial, Nahrungsmittel oder Textilien verbilligt

abgegeben wurden.550 Die Not in vielen Teilen
der Bevölkerung war erschreckend. So geben die
Schilderungen des Fürsorgeamts zur
Wohninfrastruktur im Kanton Einblick in prekäre
Lebensumstände: «Zahlreiche Familien müssen in ganz
unhaltbaren Wohnverhältnissen leben. Nicht selten

schlafen acht und mehr Menschen in einem
Raum, drei bis vier in einem Bett! Die Auswirkungen

dieser Zustände auf die Gesundheit und
die Moral der Bewohner sind unheilvoll. Solche
Wohnverhältnisse bilden wahre Brutstätten der
Tuberkulose und anderer Krankheiten, aber auch
von Alkoholismus und Verbrechertum. Es ist zu

648 Ausführungsbestimmungen Fürsorgeverordnung 1943,
Art. 1.

549 LB 1943, S. 108.
550 LB 1944, S. 109.
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befürchten, dass das Abgleiten eines nicht
unbedeutenden Volksteiles in Verwahrlosung und
Verelendung nicht mehr aufgehalten werden kann,
wenn nicht in Bälde umfassende Massnahmen
zur Behebung der erschreckenden Wohnungsnot
getroffen und wenn nicht die hiefür erforderlichen
Mittel von Staates wegen zur Verfügung gestellt
werden.»551

Die Pflegekinderaufsicht fristete unter
solchen Umständen ein Schattendasein. Von Seiten
des Fürsorgeamts hiess es 1944 beispielsweise,
dass gemeldete Fälle von «schlecht untergebrachten

Kindern behandelt» worden seien und dass
eine Reihe von Pflegeplätzen kontrolliert wor¬

den sei. Jedoch sei es «noch nicht möglich
[gewesen], die Aufsicht über die vielen hundert im
Kanton befindlichen Pflegekinder durchgreifend
zu organisieren.»552 Zu Beginn der 1950er-Jahre
konnten in Graubünden bezüglich der rechtlichen
Regelung des Pflegekinderwesens endlich Nägel
mit Köpfen gemacht werden. Im Auftrag des
Sanitätsdepartements leistete das Fürsorgeamt die
Vorarbeiten für den Erlass der entsprechenden
Bestimmungen, worauf am 1. September 1955
die Verordnung über die Pflegekinder in Kraft
trat.553 Im Folgenden wird auf diese Pflegekinderverordnung

und ihre Anwendung in der Praxis

eingegangen. Im Anschluss daran wird die Kinder-

Abb. 15 und 16: Wohnhäuser in Guarda und Alt-Marmorera.
Links: Eingangstreppe zu einem Wohnhaus in Guarda, Foto 1910er- oder 1920er-Jahre (Quelle: Fundaziun Planta,

Samedan).

Rechts: Dorfleben in Alt-Marmorera, Foto um 1940. Das ursprüngliche Bild ist mit dem Kommentar «Armut»
versehen (Quelle: Fototeca DRG).

651 LB 1945, S. 111. - Für eine lebensgeschichtliche Erzäh¬

lung, in welcher Not eine Familie in Graubünden auch
noch in den 1950er-Jahren lebte, vgl. Nussbaumer
Jeanette, Die Kellerkinder von Nivagl. Die Geschichte einer
Jugend, Basel/Berlin 1995.

552 LB 1944, S. 109.
553 LB 1953, S. 158; LB 1954, S. 134; Pflegekinderverordnung

1955, Art. 21.
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